Veröffentlichungen des Deutschen Mieterbundes von 07. Nov 25 – 19. Jan. 26

Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 07. November 2025
Aktuelle Infos (auszugsweise) 
Steuererhöhungen bei der Grundsteuer
Die Grundsteuer wird auf den Grundbesitz erhoben. Hierzu gehören Grundstücke einschließ-lich der Gebäude. Gezahlt wird sie grundsätzlich von den Eigentümerinnen und Eigentümern. Laut FAQ und Glossar des Bundesfinanzministeriums wurde mit der Reform der Grundsteuer keine Veränderung des Grundsteueraufkommens verfolgt. An die Städte und Gemeinden wurde daher appelliert, die durch die Neubewertung des Grundbesitzes resultierenden Belastungsänderungen durch eine gegebenenfalls erforderliche Anpassung des Hebesatzes auszugleichen, um ein konstantes Grundsteueraufkommen zu sichern . . .

. . . Im Fall der Vermietung kann die Grundsteuer gemäß den geltenden zivilrechtlichen Bestimmungen über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden. Aus Sicht des Deutschen Mieterbundes werden die Wohnkosten für die Mieterinnen und Mieter so ungerechtfertigt erhöht. Schließlich ist die Grundsteuer eine reine Eigentümer-steuer. Als solche sollte sie aus dem Katalog der umlagefähigen Betriebskosten gestrichen werden, so die wiederholte Forderung des DMB, zuletzt im Leitantrag zum Mietertag 2025. 
Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 14. November 2025
Aktuelle Infos (auszugsweise) 
Allzeithoch bei den Heizkosten für 2024
Die Heizkosten haben nach Mitteilung des Essener Immobiliendienstleisters Ista, der nach eigenen Angaben 1,5 Millionen Abrechnungen ausgewertet hat, im Jahr 2024 ein Allzeithoch erreicht. Im Fall einer 70-Quadratmeter-Musterwohnung lagen die Kosten von Fernwärme mit durchschnittlich 1.140 Euro rund ein Viertel höher als 2023. Beim Gas stiegen die Kosten demnach um fünf Prozent auf 909 Euro . . . 

Laut einer dpa-Abfrage führten die gestiegenen Kosten bei den Mietervereinen in Berlin, Hamburg, München, Köln und Frankfurt wegen Nachforderungen von Heiz-kosten zu einem hohen Beratungsbedarf. Zahlreiche Medien berichteten. Der Deutsche Mieterbund griff das Informationsbedürfnis auf und wies auf seinen Social-Media-Auftritten auf die Beratungsangebote aller Mietervereine und den BetriebskostenCheck hin . . . 
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Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 21. November 2025
Aktuelle Infos
Studie zur Finanzierbarkeit von Vergesellschaftung
Wie die taz berichtet, kommt die von der Initiative „Deutsche Wohnen & Co 

enteignen“ (DWE) beauftragte Studie "Refinanzierungsoptionen in vergesellschafteten 

 HYPERLINK "https://ta1098b39.emailsys1a.net/c/93/8767604/6077/0/20299649/606/710523/f0afda72d6.html" \n _blank
Wohnungsbeständen" zum Ergebnis, dass die für die Vergesellschaftung großer Wohnungsbestände benötigte Enteignungssumme durch Mieteinnahmen refinanziert werden könnte. Der nach verschiedenen Modellen berechnete Finanzierungskorridor liege danach zwischen 10 und 17 Milliarden Euro. Damit würde die Summe nahe an den auf den Gebäudewerten basierenden Berechnungen von 8 bis 18 Milliarden Euro als Entschädigungswert liegen. „Mit dieser Studie liefern wir den klaren Nachweis: Vergesellschaftung ist finanzierbar ohne dauerhafte Zuschüsse aus dem Haushalt – und das bei dauerhaft bezahlbaren Mieten und einer funktionierenden Bewirtschaftung!”, erklärt Firdes Firat, Sprecherin der Initiative. 
Mietertipp
Regelmäßiges nächtliches Duschen und Baden
Mietende können grundsätzlich auch nach 22.00 Uhr duschen. Wenn sie allerdings nahezu täglich zur Nachtzeit bis zu 60 Minuten duschen oder baden, müssen andere Mietende die damit verbundenen Geräusche wie laufendes Wasser und laute Unterhaltungen nicht mehr als übliche Wohngeräusche in einem Mehrfamilienhaus hinnehmen (AG Hamburg, Urt. v. 11.2.2025 – 21 C 344/24). 
Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 28. November 2025
Mietertipp
Pride-Flagge
Mein Vermieter hat von mir verlangt, dass ich meine Pride-Flagge vom Balkon ab-nehme. Er verbietet Fahnen „jeglicher Couleur“ in seinem Haus. Darf er mir das Aufhängen der Fahne verbieten?
 Wenn die Hausordnung das Anbringen einer Fahne auf dem Balkon nicht ausdrück-lich verbietet und diese ohne Bohrungen auf dem Balkon aufgehängt wird, dürfte eine Pride-Flagge von Vermietenden zu dulden sein. Denn sie ist Ausdruck der per-sönlichen Meinung und Identität und hat keinen verfassungsfeindlichen oder straf-baren Inhalt. 
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Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 12. Dezember 2025
Mietertipp
Widerruf einer Kündigung möglich?
Ich habe meinen Mietvertrag bei meiner Vermieterin per E-Mail gekündigt, weil ich mit meinem Freund zusammenziehen wollte. Jetzt haben wir uns getrennt, und ich möchte natürlich in meiner Wohnung bleiben. Kann ich meine Kündigung zurück-ziehen? Bislang habe ich noch keine Kündigungsbestätigung erhalten.
Sobald die Kündigung des Mietvertrages der oder dem Vermietenden zugegangen ist, 
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kann sie nicht mehr zurückgenommen bzw. widerrufen werden. Mietende können sich in einem solchen Fall nur mit den Vermietenden auf eine Fortsetzung des Mietverhält-nisses zu den bislang vereinbarten Konditionen verständigen. Dies setzt aber ein Ent-gegenkommen letzterer voraus.

Wenn der Mietvertrag allerdings wie hier nur per E-Mail gekündigt wurde, ist die Kün-digung nicht wirksam und es besteht weiterhin ein Mietverhältnis. Denn eine Kündi-gung muss schriftlich erfolgen, das heißt eigenhändig mit Namen unterschrieben sein. Dies ist bei einer E-Mail nicht der Fall. 
Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 19. Dezember 2025
Aktuelle Infos
Aktueller Betriebskostenspiegel für Deutschland
Mieterinnen und Mieter mussten im Jahr 2024 in Deutschland durchschnittlich 2,67 Euro/qm/Monat für Betriebskosten zahlen. Damit stiegen die durchschnittlichen Betriebskosten im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 6 Prozent. Rechnet man alle denkbaren Betriebskosten mit den jeweiligen Einzelbeträgen zusammen, kann die sogenannte zweite Miete bis zu 3,68 Euro/qm/Monat betragen.

Dies sind die Ergebnisse aus dem aktuellen Betriebskostenspiegel, den der Deutsche Mieterbund (DMB) heute auf Grundlage der bundesweiten Abrechnungsdaten des Jahres 2024 vorgelegt hat. Für eine 80 Quadratmeter große Wohnung mussten bei Anfallen aller Betriebskostenarten durchschnittlich 3.532,80 Euro für das Abrech-nungsjahr 2024 aufgebracht werden -  und damit 508,80 Euro mehr als im Vorjahr.
„Die Nebenkosten steigen seit Jahren kontinuierlich und belasten Mieterinnen und Mieter zunehmend spürbar. Preissteigerungen bei Energie treffen Mieterinnen und Mieter unmittelbar und treiben die Wohnkosten in die Höhe, ohne dass diese Einfluss auf Verbrauchsstruktur oder Vertragsbedingungen haben. Positiv ist, dass die Gebühren für Kabel- und Antennenanschlüsse nicht mehr über die Betriebskosten auf die Mieterinnen und Mieter umgelegt werden dürfen. Diese Regelung führt zu einer spürbaren Reduzierung der Nebenkosten und zeigt, dass gesetzgeberische Maß-nahmen wirksam zur Entlastung beitragen können“, erklärte Mieterbund-Präsidentin Dr. Melanie Weber-Moritz. 
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Mietertipp
Neue Grundsteuer
 Muss mein Vermieter mich über die neue Grundsteuer informieren? Schließlich muss ich die höhere Grundsteuer als Betriebskosten zahlen.

Vermietende müssen Mietende nicht vorab über die neu festgesetzte Grundsteuer informieren. Die Grundsteuer gemäß Bescheid ist in der Betriebskostenabrechnung anzugeben. Mieter:innen können dann nach Erhalt der Abrechnung bei Vermietenden 
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Einsicht in den Grundsteuerbescheid nehmen und prüfen, ob die Kosten korrekt umgelegt sind. Etwaige Fehler können sie innerhalb eines Jahres ab Zugang der Abrechnung monieren. 
Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 09. Januar 2026
Gesetzesinitiative soll Wohnraum erschwinglicher machen (auszugsweise)
Der Deutsche Mieterbund begrüßt das Vorhaben der Bundesjustizministerin, die Indexmiete zu deckeln. In Zeiten hoher Inflation rückt das Thema Indexmiete insbesondere in Städten mit angespanntem Wohnungsmarkt regelmäßig in den Vordergrund. Insgesamt sei der vorgelegte Vorschlag zur Mietrechtsreform ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung: „Es ist allerhöchste Zeit für eine Mietrechtsreform, wie sie die Bundesjustizministerin plant. Ihre Pläne zur besseren Regulierung von Indexmieten,  Kurzzeitvermietung, möbliertem Wohnen und der Heilung der Schonfristzahlung bei Zahlungs-verzug der Miete sind absolut begrüßenswert und notwendig“, erklärte DMB-Präsidentin Dr. Melanie Weber-Moritz.„Gerade angesichts explodierender Neuvermietungsmieten ist politisches Handeln unausweichlich.“ Angesichts der dramatischen Lage auf dem Wohnungs-markt sind die geplanten Maßnahmen aus Sicht des Deutschen Mieterbundes allerdings noch zu wenig.  
Newsletter des Deutschen Mieterbundes vom 16. Januar 2026
Mietertipp
Wie viele Schlüssel stehen mir zu?
 Das richtet sich nach den Bestimmungen im Mietvertrag und der Anzahl der Bewohner:innen. Mieter:innen können mindestens einen Haustür- und Wohnungs-schlüssel pro Person sowie einen zusätzlichen beanspruchen. Benötigt man weitere Schlüssel, z.B. für Pflegedienst oder Putzhilfe, muss bei den Vermietenden eine Erlaubnis eingeholt und die Schlüssel müssen auf eigene Kosten angefertigt werden. 
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